
Teures Sparen
Umwelt. �Wer die Kosten für den Energieausweis  

übernehmen muss.

Mag. Thomas In der Maur ist Immobilienexperte der Anwaltskanzlei Höhne, In der Maur & Partner 
in Wien. www.immobilienrecht.at

Recht kurz
+++ Haftung für Subunternehmer. Ab 
1.11.2008 haften Generalunternehmer für 
Beitragsrückstände von Subunterneh­
mern bei der Gebietskrankenkasse bis zur 
Höhe von 20 Prozent der an den Sub­
unternehmer bezahlten Beträge. Ausge­
schlossen ist die Haftung nur, wenn der 
Subunternehmer in der so genannten 
HFU-Gesamtliste der Krankenkassen als 
ordentlicher Beitragszahler aufscheint.

+++ Kündigungsverzicht. Nach einem 
aktuellen Urteil des OGH ist ein Kündi­
gungsverzicht in einem unbefristeten 
Hauptmietvertrag auch dann gültig, 
wenn er für länger als ein Jahr abgege­
ben wird. Der OGH lehnt damit eine  
analoge Anwendung der gesetzlichen 
Regelung bei befristeten Mietverträgen 
(Kündigungsrecht jedenfalls nach Ablauf 
eines Jahres) ab.

Wie energiesparend eine Wohnung tatsächlich ist, muss seit 1. Jän­
ner 2008 mit einem eigenen Ausweis verpflichtend nachgewiesen 
werden. Käufer oder Mieter sollen dadurch über die zu erwar­

tenden Heizkosten informiert werden.
Aus rechtlicher Sicht stellen sich die Fragen, was denn die Folgen sind, wenn 

der Verkäufer oder Vermieter einen Energieausweis nicht vorlegt, und wer die 
Kosten für die Erstellung eines Energieausweises zu tragen hat. Bekommt der 
Käufer oder Mieter einer Wohnung keinen Energieausweis, gilt zumindest eine 
dem Alter und der Art des Gebäudes entsprechende Gesamtenergieeffizienz 
als vereinbart. Betrachtet man die Zielsetzung des Gesetzes, nämlich die lang­
fristige Senkung des Energieverbrauchs, können dem Verkäufer oder Vermie­
ter Haftungen drohen, wenn das Objekt erhöhte Energiekosten im Vergleich 
zu einer durchschnittlich zu erwartenden Energieeffizienz erfordert. Schon die 
Komplexität, die mit einem Streit über die Energieeffizienz verbunden ist, lässt 
es daher als ratsam erscheinen, einen Energieausweis vorzulegen.

Kompliziert ist auch die Frage, wer denn die Kosten der Erstellung des Ener­
gieausweises zu tragen hat. Befindet sich das Gebäude im Wohnungseigentum, 
wird die Gemeinschaft wohl nur dann die Kosten des Energieausweises bezah­
len müssen, wenn eine Allgemeinfläche des Hauses (z. B. Dachboden) 
verkauft oder vermietet werden soll. Möchte ein Wohnungseigentü­
mer seine eigene Einheit verkaufen oder vermieten, wird er sich auf 
eigene Kosten um den Energieausweis kümmern müssen.

Im Falle der Vermietung stellt sich die Frage, ob die Kosten des En­
ergieausweises vom Vermieter zu tragen sind oder ob diese wenigstens 
mit der so genannten Hauptmietzinsreserve verrechnet werden dür­
fen. Eine Verrechnung mit der Hauptmietzinsreserve setzt voraus, dass 
es sich bei dem Erstellen des Energieausweises um eine so genannte 
Erhaltungsmaßnahme handelt. Diese Qualifikation dürfte allerdings 
nur dann vorliegen, wenn die Erstellung eines Energieausweises eine 
Maßnahme im Zuge sonstiger Erhaltungsarbeiten ist. Das kann dann 
der Fall sein, wenn größere Erhaltungsarbeiten im Haus stattfinden 
und nach den Bestimmungen der Wohnbauförderung die Erbringung 
eines Energieausweises Förderungsvoraussetzung ist. Im Regelfall 
wird aber mit den Kosten des Energieausweises der Vermieter belastet 
sein.� l

Recht so!
Was der Immobilien-Rechtsexperte rät. Von Thomas In der Maur
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